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Hilfsmittelrecht 
ist nicht immer 
klar strukturiert 
Vereinfachung der Zuständigkeiten 
könnte Rechtsprobleme lösen 

Vo n Fd il: Wd ti 

I. Defizite und Grundlagen der 
Hi Ifsmittelverso rgung 

Die Defizite der Versorgung mir Hilfs
mineln werden seit Jahren diskutiert. 
Die Deutsche Vereinigung flir Rehabi
litation (DVffi) har in ihrer Expert ise 
"Für eine opri mierte Versorgung mit 
HHrsmitreln" aus dem Jahre 20061 

7.en trale Problemfdder identifiziert. 
Dazu gehören hohe eigene Kosten der 
Betroffenen, Qualitätsmängd, lang
wierige Verfahren, fehlende ärztliche 
Kompetenz lind unzureichende Kom
munikation und Kooperation der Be
teiligten. Diese Probleme sind auch in 
der umfangreichen Rech tsprechung 
der Sozialgerichte erkennbar. Versor
gungsmängd wurden in letzter Zeit 
sogar in einem eins[\veil igen RechtS
schut1.verfah ren beim Bundesverfas
sungsgerichr und in einer Anmhaf
rungsentscheidung gegen eine Kran
kenkasse wegen unzureichender Sach
verhaltserminlun g bei der Hi lfsmittel 
versorgung\ offenbar. 

Die RechLSgrundlagen der Hilfsminel
versorgungspiegeln d ie Vielfalt des ge
gliederten Systems der sozialen Siche
rung. Hilfsmittel können Bestandteil 
der Krankenbehandlung· , der PAege\ 

der medizinischen Rehabili ration~, der 
Leistungen zu r Teilhabe am Arbeitsle
ben' und der Leistungen zu r Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschafrl sein . 
In den letzteren drei tallen sind sie 
Leistungen zu r Teilhabe im Sinne des 
SG B IX. Es können insgesamt acht 
versch iedene Gruppen von L..ei.srungs
trägern nach acht Leistungsgeserzen 
des Sozialgesettbuchs zuständig sein. 
Daraus ergeben sich 24 mögliche An
spruchsgrundlagen ru f Hilfsmittel. 

Dieses System bietet di e Möglichkeit, 
im Bedarfsfall Leistungen vo n einem 
Träger mit spezieller Sachkenntn is zu 
erhalren. Es stell t aber auch hohe An ~ 
forderungen an Koordination und 
Kooperation der beteiligten Sozialleis
tungsträger, damit alle Berechtigten 
die ihnen zustehende n Leistungen zü
gig, bcdarfsgerech t. gleichmäßig, 
wirtschaftlich, wirksam, nachhaltig. 
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wie es die übergreifenden Rcch (s~ 
grundlagen des Sozialrcchrs fordern.~ 
Die Gesetzgebung ist gefordert, auf 
die Konvergenz der Rechrsgrundlagcn 
zu achten, damit behinderte Men
schen unabhängig von der Ursache ih
rer Behinderung Leistun gen erha lten, 
wie es das rUf alle gehende Verfas
sungs recht (Art. 3 Abs. 3 San. 2 GG) 
und die völkerrechdichen Pflichten 
aus der Behi nden enrechrskonvcnrion 
(u. 3. An. 4 Abs. 1 lit. h BRK) nahe
legen und es bereits im allgemeinen 
Sozialrechr angelegt ist (§ 10 SC SI. § 
4 Abs. 1 5G B IX). 

Konvergenz und Kohärenz. der Rechts
auslegung sind auch Aufgaben der 
RechtSp rechung, die zu beachten hat, 
dass d ie Anwendu ng der Rechtsnor
men im Einzelfall nicht stärker d iver
gien , als es der Gcseagcber gewollt 
und niedergelegt hat. IG Anwendung 
und Auslegung des Rechts haben im· 
mer au ch den s}'Stemaöschen Kontext 
zu beachten, der sich nicht nur aus 
dem jeweiligen Lcisrungsgeserz. san· 
dern auch aus den insgesamt rur be· 
hinderte Menschen gel tenden Rechts· 
grundlagen ergibt. 

11. 5GB IX und Leistungsgesetze 

Die rechtliche Einordnung von Pro· 
blemcn in der Hilfsmi ttelversorgung 
hängt auch davon ab, wie das Verhält· 
nis von SG B IX und Leistu ngsgeser
zen bestimmt wi rd . Das SGB IX gilt 
rur die Leisfllngen zur Teilhabe - also 
Leistu ngen zur medizin ischen Reha· 
bilitation. zur Teilhabe am Arbeitsie· 
ben und zur Teilhabe am Leben in der 
Gemei nschaft (§ 55GB IX) - . soweit 

sich aus den rur den jeweiligen Reha
bil itationsträger geltenden Leistungs
gesetzen nichts anderes ergibt (§ 7 
Satz I SG B IX). Für die Geltung des 
5G B IX ist also zunächst zu ermitteln, 
ob ein Leisrungsfa ll eine Leistung zur 
Teilhabe berriEft oder ob er die Kran
kenbehandlung oder Pflege betrifft 
und damit grundsärdich außerh alb 
des Anwendungsbereichs des SGB IX 
steht. Eine Ausnahme kann sich wie
deru m ergeben , wenn das SGB IX -
wie beim Persö nl ichen Budget - sol· 
che Leistungen ausd rücklich einbe
zieh t. 

Damit gelten rur das Verwalcu ngsver
fahren und fü r die Lcistungsin halte im 
Regelfall die Normen des 5GB IX. Ins· 
besondere das Verfahren der Zustän
d igkeitsklärung nach § 14 Abs. I und 
25G B IX lind d ie Regelungen zur ko
ordi nierten Bedarfsfesrstellung nach 
§§ 10, 11 5GB IX können dabei hel
fen. dass aus der Trägervidfalt in der 
H il fsmiHdversorgung keine Nachteile 
rur die Leisrungsberechtigten entSte
hen. Jeder Träger, bei dem ein Hilfs
mine! beantragt ist, ist danach ver
pflichtet, umfassend zu prüfen, ob er 
oder ein anderer Rehabilitationsträger 
für die beamragre Leistung wständ ig 
ist. Erken m er die Z uständigkeit eines 
anderen Rehabilitationsträgers, hat er 
den Antrag innerhalb von zwei \Vo
ehen wei terzuleiten. Leitet er den An
trag nicht weiter, hat er den Leistungs-

n 2. 17 SGB l. S 69 SGB IV. §§ 10 AJ.. I. I<) SGB IX. 

• vp. irus<»m' Fdi~ \);',,1.;. Syltem. 'iKhc s,.UungJa SGB 
IX im Soriolr;<o=l>uch _ Z."..", .... nMh<i, der uu.unp;
" ... und lCoo<di ... ,;un der lcU'uns<'" SGb 2OO~. 321 ff. 
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anspruch zur Teilhabe umfassend zu 
erftillen und kann nach Maßgabe der 
Emattungsvorschriften möglicherwei
se die Kosten vom eigentl ich zuständi
gen Rehabilitalions träger erstattet be
ko mmen." Das ßSG har diese Vo r
schrift mittlerweile meh rfach in Fällen 
angewandt, die H ilfsmittel betrdfen 
und bei denen insbesondere Zustän
digkei tsfragen zwischen Krankenversi
cherung und Rentenversicherung im 
Streit standen. 12 

Im Ausnahmefall gelten die Normen 
der Leistungsgesene, nämlich dann, 
wenn dort Abweichendes geregelt ist. 
Im Einzelfall ist zu ermitteln, ob eine 
in den Leistungsgesetzen enrhaltene 
Norm vom SG B IX abweicht. Im Sin
ne von Konvergenz und Kohärenz ist 
dabei zu beachten, dass das 5GB IX 
auch d ie Auslegung der Leistungsge
setze beeinflussen kann, sodass letztere 
nicht von erSterem abweichen. Kon
vergenz der Rech tsgrundlagen entsteht 
auch durch ein gemeinsames ßegriffs
verständn is, wie es insbesondere im 
BehinderungsbegrifF nach § 2 Abs. 1 
5GB IX angelegt ist. " 

Die Zuständigkeit und die Leistungs
voraussetzungen ergeben sich alleine 
aus den Leismngsgesetzen (§ 7 Satz 2 
SGB IX). Das betrifft Anforderungen 
wie den Versicherungsstatus in der So
zialversicherung und die Bedürftigkeit 
in der Sozialhilfe. Nicht jede Regelung 
in einem Leistungsgeserz isr aber Leis
tungsvoraussetzung im Sinne von § 7 
Sar.l 2 SGB IX. I' Gemeint sind hier 
nur diejenigen Regelu ngen, mit denen 
die Veranrwonlichkeiten im geglieder
ten Sozialleisrungssystem aufgeteilt 
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werden. Verfahren und Leistungsin
halte sind dagegen nach § 7 Satz 1 
SGB IX gru ndsätzlich in diesem ge re
geh, sodass die Abweichung vom 
5GB IX die Ausnahme ist. die Konver
genz des Rechrs aller Rehabilitations
träger die RegeL I} Das betrifft auch 
H ilfsminel, die in allen Leistungs
gruppen des SGB IX Lcistungsinhalt 
sein können. Dieser Leistungsinhalt ist 
daher nach Maßgabe des SG B IX zu 
bestimmen, soweit kein crägerspezifl
sches Recht entgegenstehe. 

111 . Besonderheiten im 5GB V 

Die in der Praxis berich teten und in 
der Rechtsprechung ersichtlichen Pro
bleme der Rechtsanwendung und 

v gl .• u.<fuhrlicll: I'clcr Ubich. Di. (t' ichl.)Wcil.dcilung 
cl .. TeiLh.b<-anlr~ und ih .. Nlgen - ~ 145GB IX al. 
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G:ogd. IQPR.Di<ku .. ion<fnrum A Nr. 2 und 3/2009. 
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v. 19.102007. AL B 11. AL 169106 B. 
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grie". Rrh.bill,,"iun - Vi;iu", de, Un ... "ung und ih«r 
Folgen. G .. W .. 2004. 393 ff. 
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liun. 200M. Z9: Dilk Lirbuld, A","irkungrn <I", SGB IX 
. uf dir g.,.,..-,Iidrc Kr:m kcn",,,ich<rung. 2007. 102. 
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Rechtsauslegung konzentrieren sich 
auf die Krankenkassen als wohl wich~ 
tigsten Leistungsträger von Hil fsmit~ 
teln zum Behinderungsausgleich. Ei4 
nige besondere Regelungen gibt es nur 
im Gehungsbereich des SGB V, so die 
Festbeträge, das Hilfsm inelvernichnis 
und die Ausschreibu ng im Lei s tungs~ 
erbringungsrecht. 

Hilfsmittel in der Leistu ngspfl icht 
der Krankenkasse kö nnen nach § 33 
Abs. 1 Satz I SGB V entwede r dazu 
dienen , den Erfolg der Krankenbe4 
handlung zu sichern oder ei ner Be~ 
hinderung vorzubeugen oder eine Bc
hinderung auszugleichen. Die erste 
Alternative ist eindeurig der Kran~ 
kenbehandlung zuzuordnen und 
steht damit regelmäß ig außerh alb der 
Geltung des SGB IX. Die auf Beh i n~ 
derung bezogenen Al ternativen si nd 
nicht explizit als medizinische Reha
bilitation bezeichnet. Uaher könnte 
bezweifelt werden, dass sie unter das 
SG B IX fa llen. Für eine Zuordn ung 
zur Rehabil itation sp richt jedoch, 
dass Leistungen, die dazu bestimmt 
sind, eine Behinderung abzuwenden, 
zu beseitigen, zu mindern, auszuglei4 
ehen, ihre Verschlimmeru ng zu ver~ 
hüten und ihre Folgen zu mindern für 
den Gelrungsbereich des SGB V in 
§ 11 Abs. 2 Satz I SG B V ausdrück~ 
lieh als Leistungen der medizin ischen 
Rehabilitation definiert si nd \6, bei de
nen das SG B IX zu beachten ist (§ 11 
Abs. 2 San 3 SGB V), weil es sich bei 
dieser um einen eigenständigen Leis
tungssekwr der Krankenkassen als 
Rehabil irationsrräger (§ 6 Abs. I Nt. 
1 SGB IX) handelt \7. 

In § 31 Ab,. I Nr. 1 5GB IX , ind 
Hilfsm itrel 'Zum Ausgleich und 'Zur Ab
wendung ei ner Behinderung als l.eis
tungen der medizinischen Rehabilita
tion definicrr. Der Gesetzgeber har da
bei Formulierungen gewählt, die aus
drücklich an die Rechtsprechung des 
IlSG zu § 33 Ab,. 1 SG B Vanknüp
fen. LJiese wechselseidgen Verweisun
gen zeigen, dass HilfSmiue! zur Ab
wendung und zum Ausgleich einer Be
hinderung Leistungen der mediz.in i
schen Rehabilitation im Sinne von § 11 
Abs. 2 SG B V und von § 26 Abs. 2 
Nr. 65GB IX sind. Das 5GB IX gilT 
fLir sie, soweit im 5GB V nichts ande
res bestimmt isr. Medizinische Rehabi
litation der Krankenversicherung ist 
systematisch nicht auf die so bezeich
neten Leiswngen in §§ 40-43 5GB V 
beschränkt, ansonsten bedürfte es der 
Regelung in § 11 Abs. 25GB V 
nicht\l. Auch das BSG, dessen Rech[4 
sprechung zum Verhältnis von SGB V 
und SGB IX zum Teil unklar und kri4 
tikwürdig ist", hat das SGB IX bereits 
auf Hilfsmittel der geser/.1ichen Kran~ 
kenversichertlng angewand t. 1o 

~ O .. u In~D,., 1211245.61: 1411?n . 160. 

H .. .,. futh" V<"",nung und lm'l<"",n im ".,,,nd· 
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111. Probleme 

1. Grundbedürfnisse des täglichen 
Lebens 
Ei n zentraler Streitpunkt ist die Aus le~ 
gu ng vo n § 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX, 
wonach Hilfsmirtel zur medizinischcn 
Rehabilitation eine Behindcrung ,.bei 
der Befriedigung von Grundbedürf~ 
nissen des täglichen I.ebens" ausgle i ~ 
chen sollen . Diese zunächst in der 
Rechtsprechung zum Krankenversi· 
chcrungsrccht entwickelte Formel ist 
vom Gescrzgeber des SGB IX liber~ 
nommen worden. Daraus haben wcite 
Teile der Rcchtsprechung und Utera~ 
tur geschlossen. dass auch die in dcr 
bisherigen Rechtsprechung gefunde. 
nen Inhalte unveränderr beibehalten 
werden sollten. Dabei könnte jedoch 
verka nnt werden, dass ein unbestimm~ 
ter RcchtsbegrifT wie derjenige der 
"Gru ndbedürfnisse des täglichcn I.e· 
bens" in sei nem gesamten normativen 
Zusa mmenhang auszulegen ist und 
dem Wandel gesellschaftl icher Ver· 
hälmissc und Anschauungen offen ste~ 
hen muss. Das vorfindliche tägliche 
Leben und die normativen Anschau~ 
ungen über Grundbedürfnisse von 
1969 mlissen nicht in allen Punkten 
mit den Verhäl missen und Anschall~ 
ungen von 2009 übereinstimmen. 

a) Basisausgleich oder vollständiger 
Ausgleich? 

Unabhängig davon ist jedenfa lls kJar· 
zustellen, dass der einsch ränkende 
C haraktcr der geserLlichen Formlllie~ 
rung sich auf die anzuerkennenden 
Bedürfnisse bezieht, die rur die behin~ 
dencn Menschen grundlegend sein 

müssen, nicht jedoch auf die Qualität 
des Behinderungsallsgleichs. Wird ein 
Bedürfnis als GrundbedUrfnis er~ 
kannt, so ist dieses voll auszugleichen. 
nicht nur ein "Basisausgleich" vorLU~ 
nehmen. wie es oft missverständlich 
formuliert wird. Denn die Einschrän ~ 
ku ng im I.eistungsanspruch bezieht 
sich auf die Bedürfnisse. nicht auf die 
Qualität ihres Ausgleichs. Dies hat 
auch der dritte Senat des BSG in seiner 
Entscheidung zu r computergesteuer~ 
ten Beinprothesc <»c.L.eg") aner· 
kan nt: 

"Solange der Ausgleich der Beh i nde~ 
rung nich t vollständ ig erreicht worden 
ist im Sinne eines Gleichziehens mit 
einem gesunden Menschen, ka nn die 
Versorgung mit cinem fortschrittli ~ 
ehen Hilfsmi((e\ nicht mit der Begrün~ 
dung abgelehm werden , der bisher er· 
reichte Versorgungsstandard sei ausrei~ 
chend."ll 

b) Funktions~ oder (eilhabeorientier· 
tes Verständnis VOll Behinderung? 

Die zur Auslegung des Rechts nötige 
Definition und Oiffcrcnzierung von Be~ 
dürfnissen - und damit der Qua1ität 
von Teilhabe - zeigt, dass der Wandel 
des Behinderungsbegrilfs das Verständ· 
nis des Behinderungsausgleichs nicht 
un berührt lassen ka nn. Wahrend Be~ 
hinderung frühe r als Funktionsei n~ 
schränkung vcrstanden wurde, ist es 
nach §2Abs. 1 SGB IX und der ICF die 

ßSG. u". v. 16.09.1004, IU.. 83 Kt 101~ R. So.R 
.j..2500 ~ 33 Nt. 8; IISCE 93. 18', SC" ~.)49; oWu: 
~ G". lQrR·o;t.Itu.Morufu",m A Nt. 21200~: 
VJI .• ..,,, LSG $uNnd, Un . v. 211. 1 L.20IF, 
IU.. I. 11 Kr 2l106. 
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Teilhabestörung, die die Behinderung 
ausmacht. Entsprechend ist der Bedarf 
an Hilfsmitteln mit Blick auf die Teilha· 
bestörung und nicht allein mit Blick auf 
die Funhionseinschränkung fcst'wstel· 
len. Dazu si nd auch die individuellen 
Konrextfaktoren in den Blick zu neh· 
men, denn sie konstituieren erst zusam· 
men mir der Funktionseinschränkung 
die auszugleichende Behinderung. Ein 
erster norwendiger Schrin in diese Rich· 
tung war die seit langem bestehende 
Rechrsprechung, wonach Entstellungen 
einen Hil fs mittelanspruch begründen 
können, a150 Störungen der gesundheit
lichen Integrität, die erst im Zusam
menwirken mit dem Kontext zu einer 
Teilhabestörung fuhren.ll 

Relevanre Konrexdaktoren sind insbe
sondere Familie. Wohnung und Wohn
ort sowie Beruf und Arbeirsscdle. Von 
ihnen kann bei der Bedarfsfesrscellung 
nicht abgesehen werden. Insbesondere 
in der Rechtsprechung zum Grundbe· 
dürfnis Mobilität wird aber von den 
Konrexrfakroren der Teil habe absrra~ 
hiert. Der dritte Senat des BSG fasste 
zuletzf in seiner Entscheidung zum 
Kraftknotensystem am 20.11.2008 sei· 
ne Rechtsprechung zusammen: 

"Das bez.iehr sich im Bereich der Mo· 
bilität auf den Bewegungsradius, den 
ein Gesu nder üblicherweise noch zu 
Fuß erreicht. ( ... ) Dagegen hat er - von 
besonderen qualitativen Momenten 
abgesehen - gru ndsärzlich keinen An. 
sp ruch darauf, in Kombination vo n 
Auto und Rollstuhl den Rad ius der 
sclbsfSCändigen Fortbewegung (erheb
lich) zu erweitern. Dies gilt auch, 
wen n im Einzelfall die Stellen der All· 

tagsgeschäfte nicht im Nahbereich He· 
ge n ( ... ). Besonderheiten des Wohn· 
orts können nicht maßgeblich sein ."U 

Diese Rechtsprechung verfehlt den 
modernen und nach § 2 Abs. 1 SGB 
IX maßgeblichen ßehinderu ngsbe
griff. Bereits § 33 Satz I SGB I gebie
fet explizi t, bei der Ausgesralrung von 
sozialen Rechten die persönlichen und 
örtlichen Verhältn isse zu berücksichci· 
gen. Behinderte Menschen können 
mindestens im ländl ichen Raum ange· 
sichts der heutigen Lebenswirklichkeit 
die eigene Versorgung fur den tägli. 
ehen Bedarf und erst recht die rur sie 
nötige medizinische Versorgung nicht 
in dem Radius erreichen, den ei n "Ge· 
su nder zu Fuß" zurücklegt. Trotzdem 
erhalten sie nach der Rechtsprechung 
des BSG nicht die nötigen Einsteige· 
hilfen, um mit ei nem Rollstuhl selbst 
ih r Aueo zu nuttCn~\ es sei denn , diese 
dieO{ der versicherten Person - weil im 
Wach koma - ausschließl ich zum Be· 
such von Ärzten und Therapeuten l

' . 

So wird selbsrständiges Leben unmög. 
lieh oder erschwert. Bedarfsgerechte 
Hilfsmittel können eine wesentliche 
Unterstürzung dabei sein , das Leben 
im Heim und den Verlust selbsebe· 

.. IISG. Uno y. 2J.07.2001, 4 11 j Kr 66/01 R. 5o>R 
3·2SOO § 33 Nt. ~~: .so..Wrtel" un.ol P .... i. 2003. ~~. 

" ase, Uno v. 20.1 1.2ooM ...... 11 3 " ,6IOlL R. ~""IUO: 
II SG. Un y. 16.(19.2004. Al. 11 3 Kr 1~/01 R. USK 
2004·80 (",hwcnkb."" Au""i,» . 

.. IlSG. Un . v.19.04.2001.ALII3 K,9/06 R.SozR 
4·2SOO S 33 Nt. 15; IISGE ')11. 213; SCb 2008. 112; 
<Iv",: !'di.< W.]ti. IQPR.Ui.k......, ... f"orum ... Nr. 1/2008. 
BSG. Un.~. 26.03.2003, AL. B 3 Kr 2)J02 R. So:.R 
4.1SOO § 33 Nt • .\ &SGE 91. 60. SCb 2004. 312. 

BSG. U" . y. 16.U9.2OO-t. ALI13 Kr 19f03 R. SozR 
4·2SOO § 33 N •. 1: BSGE 93. 176. 

So.!.a'·f(ht_Pra, is 11/09 
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stimmten Lebens zu vermeiden. Diese 
Zieloricmierung gerät aus dem Blick, 
wenn nur die Funkrionseinschrän~ 
kun g und nicht die Teilhabe Maßstab 
des Hilfsmirrelrechts ist. Ans3rzpunk. 
te für ei ne srärker an der konkreten 
Teilhabe orientierre Rechrsauslcgung 
enrhält immerhin das Urreil des ßSG 
zum zweisitzigen Elekrrorollsruhl , bei 
dem die konkret mögliche qualitative 
Erweiterung des persönlichen Frei· 
raums als relevant anerkannt wurde.Ni 

Insgesamt ist gerade im Bereich der 
Mobilität die Definition des Grundbe
dürfnisses in der Rechtsprechung frag
würdig. Es wird faktisch ein Basisaus
gleich konstruiert, der individuell und 
gesellschaftlich relevante Ziele und 
Funktionen der Mobilität ausgrenze. 
So hat der dritte Senat des BSG in sei· 
ner Entscheidung zum Therapie.Tan. 
dem jedenfalls erwachsenen Versieher· 
[en ei n Grundbedürfnis am Radf.1hren 
abgesprochen: 

"Das R:l.dfahren, mag es in der Bevöl· 
kerung auch weit verbreitet sei n. ge· 
hört nicht zu den Grundbedürfnissen 
des täglichen Lebens. C .. ) Dasselbe gilt 
für Freizeitbeschäftigungen wie Wa n· 
dem . Dauerlauf, Ausflüge. ":7 

Diese Rechtsprechung wird nicht kon· 
sisrenrer dadurch , dass der Senar bei 
vergleichbaren HilfsmiHeln eine Aus· 
nah me flir Kinder und Jugendliche an· 
nimmt. die mit deren besonderen so· 
zialcn Ennvickl ungsbedürfnissen be· 
gründer wird. :!li 

c) Bildung als Grundbedürfnis? 

In der Rechtsprechung des fUr die 
Krankenversicherung zuständ igen 

dritten Senars des BSG sind der 
Schulbesuch nach Ende der Schul· 
pflicht und das Stud ium an einer 
Hochschule nicht als Grundbedürf· 
nisse eingeordnet worden. rur deren 
Ausgleich die Krankenkasse ei nzuste
hen härte. Das Gericht lehnte entspre
chend den Anspruch auf einen Note· 
book-pe fur einen blinden Schüler ab 
und fUhne aus: 

"Die Sehulfahigkeit ist aber nur inso
weit als allgemeines Grundbedürfnis 
des täglichen Lebens anzusehen. als es 
um die Vermirdung von grundl egen. 
dem schu lischen Allgemeinwissen im 
Rahmen der allgemeinen Schu lpflicht 
oder der Sonderschulpflicht geht. (. .. ) 
Wenn die Krankenversicherung dafur 
einzustehen hat, Behinderten im Wege 
der medizinischen Rehabilitation die 
nonvendige Komperenz zur Bewälti
gung des Alltags zu vermineln . so 
muss sie zwar die Voraussetzungen da
rur schaffen, dass Behinderte das staat
licherseits als Minimum angesehene 
Maß an Bildung erwerben können 
( ... ); darüber hinausgehende Bildungs. 
ziele har sie aber nicht mehr zu for· 
dem."!') 

• tlSG. Uno Y. 24.05.1006. AL a J K. 12/05 R. So.R 
4-2SOO SJJ N. 11; .u.nlkh: LSG Rhc.nl.nd-I'fall, 
Un. y. 03.(13.2006IRomr .... ). duu: A1nonoo C~I. 
lQPR_Disbuoion<f.,rumA N •. 7/2006. 

,. ßSG. Uno ". 21.11.2003. N.. ß 3 Kr 8/()~ R, "ri.i>c.ho 
lkIp.«hung "nn Nu.bc .. Sc:hun,oehc, In RdLH lOO3. 
25 ff., ..... nso SSG. U" . V. 16.0'). lm. Al. ß 3 Kr 8/<)8 R. 
So'.R 3-2500 S 33 N. 31 : NZS 2000, 2%,!.SC 
B.don.W;;m.n.bcrg, U" . Y. 11 .11 .200B, Al, L 11 
Kr 19~2J()8. 

.. asc. Un. " 23.07.2002. N.. 11 3 K. j/02 R. SmR 
3-2SOOS 33 N •. 46: RdLH 2002. 173: NZS 2003. 482. 

BSG. Un.~. 22.07.2004. A:t. B J K. \3/03 R. SmR 
4·2)00" J3 N •. 6; So .. ~I"",h. und p,. .. is 200~. 38'J: 
B<-hindcn~n«:eho: 2OO~. 111; N7~~ 2OOS. 111 . 



690 
SOZIALPOLITIK 

Entsprechend wurden auch H ilfsmittel 
fUf das Scudi um an einer Hochschule 
abgelehnt. .lO Diese Rechtsprechung ist 
auf erhebliche Kritik gestoßen." Sie 
verfehle die im SGB IX niedergelegten 
Ziele des Rechts der Rehabilitation und 
Teilhabe, unterbewertet den hohen vcr~ 
fassungsrechdichen Stellenwert von 
Ausbildung und Beruf sowie d ie Ziele 
der Behindertenrechtskonvention, die 
in Deutschland seit 2009 verbindliches 
Recht ist. Fü r die Rechtsprechung des 
BSG könnte nur vorgebracht werden, 
dass Bedürfnisse nach Bildung und AI~ 
beit spezielleren Leistungsträgern zuge
ordnet seienJ2 und daher ohne Nachteil 
fti t die Betroffenen aus der krankenver
sicherungsrechtlichen Leistungspflicht 
herausgehalten werden könnten. Eine 
solche Sichtweise weicht jedoch der 
Aufgabe aus, einen zeitgemäßen Hegriff 
der Grundbedürfnisse zu bestimmen. 
Sie velWeist zudem fü r den I:kreich von 
Schule und Scudium vor allem auf die 
Trägerschafi: der Sozialhilfe (§ 54 Abs. I 
Nr. 2 SGB XII), die jedoch vom Ge
setzgeber als nachrangig (§ 2 Abs. I 
SGB XII) konzipiert ist. Im Ergebnis 
können Hilfsminel für den Besuch wei
terfl.ihrender Schulen und Hochschu
len regelmäßig nur bedürfi:igkeirsab
hängig vom Träger der Sozialh ilfe bean
sprucht werden. Den Trägern der Sozi
al hilfe fehl t es insoweit oft an speziali
sierter Sachkunde, zumal in Ländern, 
in denen der ö rtliche Träger der Sozial
hilfe zuständig ist. 

d) Arbeit und Beruf als 
Grund bedürfnis? 

Auch die Teilhabe am Arbeicsleben 
wird nicht als Grundbedürfnis im Si n-

ne des Hilfsmittelrechts angesehen.Jl 

Dies könnte zwar durch die Auf teilung 
der Leistungsgruppen und Zuständig
keiten zwischen medizinischer Reha
bilitation und Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben gestützt werden. 
Doch ist zu beachten, dass die Er
werbsfah igkeit Ziel beider Leistungs
gruppen ist und nur die konkrete Teil
habe am Arbeirsleben allein den Leis
tungen der beruflichen Rehabilitacion 
zugewiesen ist. Der fur die Rentenver
sicherung zuständige d reizehnte Senat 
des BSG hat daraus in einer Entschei
dung zum Anspruch auf ein digitales 
Hörgerät geschlossen, dass ei n beruf
lich begründeter Bedarf der Einord
nung eines H il fsmittels als Leistung 
der medizinischen Rehabilitation 
nicht entgegensteht und damit die zu
vor vertretene generelle Einordnung 
beruflich erforderlicher Hörgeräte als 
Hilfsmiuel zur Teilhabe am Arbeitsle
benl< abgelehnt. Der dreizehnte Senat 
hat, anknüpfend an ältere Entschei
d ungen des dritten Senats zum Kran
kenversicherungsrechrs, ausgefuhTt: 

"Zwar beSteht eine Leistungspflicht 
der Krankenkassen nu r fur solche 

.. Bse. Urt. v. 30.01.2001. A •. B 3 Kr 10100 R. So.R 
3·2500 ~ 33 Nr. 40: FEV$ 52. 499. 

Johar",cs Rrim.nn. Anmerkung in: lkhindertenrcch, 
2005, 114 Ir; IQl'R· Oi.<ku"ion,forurn A NI. 1/2005. 

" So Holg« Blüch.,. J",i .. I'H·SoIR 4912004, Anm. 3. 

" ase, Un. v. 08.03.1990. A2. 3 RK 13189. USK 9056: 
BSe. Un. v. 26.07.1994. A •. 1I R.r 115193. SozR 
34100~56Nr. 1 5. 

L'iG t>:itde ... c ..... n.B r~n\~n. Urt. v. 15.12.2005. Az. l 10 
R 480105, Behindert.m..:h, 2006, 201: LSG Nitd~ ... <h· 
sen-Bremen, U". v. 08.03.2007.A2.l 10 R 147/05. 

BSG. Url. ". 12.10.1988. A •. 3 RK 29187, SoUt 2200 
§ 182n Nr . .J.6: Bchindcrtenr«hl 1989,622. 
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Hil fsmittel, die zur Ausübung eines 
elementaren Gru ndbedü rfnisses erfor
derlich sind. Hierz.u hat das BSG auch 
die Ausübu ng einer si nnvollen berufli
chen Tatigkeit gcz.ähh. ( ... ) diese 
Rechtsprechu ng gilr weiterhin. Sie war 
damit begründet worde n, dass es zu 
den elementa ren Grundbedürfnissen 
des Menschen zählt, ei ne berufl iche 
oder andere gleichwertige Tatigkcit 
aunuüben. "JIi 

2. Festbeträge 

Als bedeutsames Rechtsproblem er
we isen sich die Festbeträge fur Hil fs
mittel , die nach § 36 SGB V vom 
GKV-Spirzenverband festgesettt wer
den und mit denen nach dem Konz.ept 
des Geserzgebers die Leisrungspflicht 
der Krankenkassen erfu llr sein soll 
(§ 12 Ab,. 25G B V). Mit de< Einfuh
run g dieses Instruments stellte sich die 
Frage. ob durch die Festsetzung nicht 
bedarfsdeckender Festbeuäge den 
Krankenkassen ein Mittel gegeben 
sein könnte, den Leisrungsanspruch 
der Versicherten w schmälern. Dies 
wä re eine problemarische Relativie
rung des Geserz.esvorhehalts im 50zial
recht (§ 315GB 1). der auch verfas
sungsrechtlich begründet ist, und der 
Lcisrungsansprüche der Versicherten. 
Entsprechend wird die Befugnis zu r 
Serzung vo n Festbeträgen vor allem als 
ein Mine! des Leisru ngserbringungs
rechts interpretiert, mit dem die Kas
sen angesichts problematischer Markt
struktu ren bei Arz.ne imineln und 
Hil fs mittel n überhöhten Preisen enr
gegenwirken können. Der Spirzenver
band ist aber nicht ermächtigt, d urch 

Soz l a l rectlt ~ Praxis 11 /09 

zu niedrige Festberräge den Versicher
ren eine Eigenfinanzierung bedarfsge
rechter Versorgung aufZuerlegen. Dies 
wird auch daran deutlich, dass die Zu
zahlungsregelu ngen (bei Hilfsmincln: 
§ 33 Ab,. 85GB V) in Kraft geblieben 
sind und die geserzgeberische Ein
schätzung ausdrücken, welcher Eigen
beitrag den Versicherten zugemutet 
werden soll . 

Das BVerfG hat diese Interpretation 
gestützt und in seiner Entscheidung zu 
den Festbcträgen 2002 ausgefuhrr: 

"Sollte sich ergeben, dass Vers ichen e, 
die Hilfsmittel benötigen, diese C .. ) 
nicht mehr als Sachleistung ohne Ei
genbeteiligu ng hez.iehen können, wä
ren die Verbände ih ren Aufgaben nach 
den §§ 35, 365GB V nicht geserzes
konform nachgekommen. Unter die
sem Aspekr gewinnt die gerich tl iche 
Kontrolle der Festberragsfesrserwng 
besondere Bedeutung. C .. ) Sie verhin
dert, dass der Festbetrag so niedrig 
festgesettt wird, dass eine ausreichende 
Versorgung der Versicherten nicht 
mehr gewährleiste( iSr."37 

Umstritten isr jedoch, wie diese gericht
liche KOTltrol le stattfinden soll. Der drei
zehnte Senat des BSG hat in seiner Ent
scheidung über den Anspruch auf ein di
gitales Hörgerär aufgrund der Regelung 
in § 14 SGB LX auch Fragen des kran
kenversieherungsrechrlichen leistungs
anspruchs geprüft und ausgeRihrt: 

BSG. Urt. v. 21.08.2008. AL B U R 33107 R, duu: Fd;x 
\'1: '01,;. TQrR· DU.k ......... (orum A Nr. 71200'). 

~ BV.riG. Un o y. 17.12.2002, AL. 1 Bvl28195, 29m. 
J0195, BV..tCE 106. 27~: NZS 2003. I«: 5Gb 2003. 
458. 



692 
SOZIALPOLITIK -- -

.. Dies ist grundsätzlich verFassu ngsgc
mäß. gilt jedoch in d ieser Form nur, 
wenn eine sachgerechte Versorgung 
des Versicherten zu den festgescttten 
Festbcträgen nicht möglich ist. Der fur 
ein Hi lfsmittel feStgesct"ltC Fcsrbctrag 
begrenzt die Leiswngspflichr der 
Krankenkasse nämlich dann nicht, 
wenn cr für den Ausgleich der konkret 
vorliegenden Behinderung objektiv 
nicht ausreicht. "}I 

Mir dieser Entscheidung folgt das 
BSG zwar dem H inweis des BVcrfG, 
dass Festbeträge rechtswidrigsein kön
nen, bezieht ihn jedoch auf die kon
krete Leiswngspflicht im Einzelfall. 
Damit wäre jeder einzelne Versicherte 
darauf verwiesen, Pur sei nen Einzelfall 
zu belegen. dass mit dem Festbetrag ei
ne bedarfsgerechte Versorgu ng nicht 
möglich ist. Diese Lösung befried igt 
nicht, weil sie aufwändige RechtSSlrei· 
tigkeiten vora ussetzt und provoziert 
und dem GKV-Spitzcnverband die 
Möglichkeit belässt, Festberräge fest· 
zusetzen, die in vielen Einzelf.illen eine 
bedarfsgerechte Versorgung nicht er
möglichen. 

Daher wird von verschiedenen Sozial
gerichten und Landessozialgerichten 
d ie Auffussung vertreten , dass Festbe
träge grundsätzlich wirksam und aus· 
nahmslos anzuwenden sind, so lange 
nicht ihre generelle Rechtswidrigkeit 
festgestellt ist, in diesem Fall dann aber 
ausnahmslos unwirksam sind.'9 Dieses 
Verständnis erscheint VOrLugswürdig 
und eher geeignet, Rechrssicherheit 
und einen rechtmäßigen Leistungs. 
umfang für aUe Versicherten zu ge
währlcisten. 

Problemadsch isr allerdings, dass das 
Verfahrensrecht trott § 35 Abs. 7 SGB V 
auf eine effektive Rechtsschutzmög
lichkeit gegen die vom BVerfG als 
AJlgemein verfugu ngen qualifizierten 
Festbeträge nicht eingerichtct ist.40 Be
troffenheit und Rcchrsschutzfristen 
fa llen oft nicht zusammen. Dies gilt 
insbesondere für dcn Fall, dass Festbe
träge durch N icht-Anpassung bei 
Preissteigerung rechtswidrig werden. 
In d ieser Konstellation bleibt nur die 
inzideme überprüfung im Leistu ngs
Fall. Es wäre hi lfreich, wenn der Ge
setzgeber fur die - auch laufende -
Überprüfung von Festbeträgen ein ge
eignetes Verfahrcn zu r Verfugung stel
len würde, das zum Beispiel den in der 
Patie nrenbeteiligungsverord nung ge
nanmen Verbänden dcr chronisch 
kranken und behinderten Menschen 
über ihr Anhörungsrecht bei der Fest
berrngsfeslSelZung (§ 140f Ab,. 45GB V) 
hinaus eröffnet werden kön nte. 

Konkret si nd die Festbetrnge fur Hör
geräte besonders umsrrinen. weil die 
einem forcschrittlichen Stand der 
Technik entsprechenden digitalcn 
Hörgeräte mit dem festgesetzten Fest
betrag in Deutschland nicht zu be
schaffen si nd. Das BSG hane in der 

- IISG. Uf<. v. 21.08.2008. AI.. 8 13 R BIO? R. dnu: 
Feli~ lX'ehi, lQPR·DiJku"'<>fufo,um A Nr. 712009: 
~btn"": L5G Nit.!trucb..,n·&.men, Un .•. 15.06.2005, 
AL l 4 Kr 147/03, NLS l(l()(" 204. 

~ LSG Badcn-IX'iJn,,,mbtr,, Un. y. OfI.OJ.2005 • 
..... lll Kr 1913/1)4, L5G IWoden ·Wolr".mbtrg. Un. y. 
24.09.2008. Al. l S Kr 1539107 (anJunliJ beim BSG. 
AL 11 3 Kr 20108 R), LSG IWo)'WII. UII." 11.08.2008. 
AL l ~ Kr 26SJ()6,SG Nnobnnd.nbo.trJ. Un. Y. 

10.06.l008. AL S 4 RA 114/03. 

Vp. Iluart in: Il«ltnlK..ngretn. SGII V. R. 4 zu S 36. 

Soo:;r,rrcht+ F'f".o:r; 11/00 

I: 
I 
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genannten Entscheidung nach den 
Ve rhältnissen des Einzelfalls einen An
spruch auf ei n digi tales Hörgerät be
jahr, da die verbesserte Hörfahigkeit 
zur Erwerbsfahigkeit und Arbeitssi
cherheit beitrug. Das LSG Baden
Württemberg hat die gehenden Fest
beträge als generell rechtmäßig4

' , das 
SG Neubrandenburg als generell 
rechtswidrig eingestuftH

• Das SG Neu
branden burg begründet die Rechts
widrigkeit ausführlich und sorgfaltig. 
Es sieht den Gebrauchsvoneil digitaler 
Hörgeräte im Bereich von Sprachver
stehen und Richtungsgehär und der 
Vermeidung von Klangverzerrungen 
und Rückkopplungen als wesentl ich 
an und schließt aus vorliegenden Stu
dien des Wissenschaftl ichen Instituts 
de< AOK (WldO) und des IKK-Bun
desverbandes, dass in weit über 80 
Prozent der Versorgungsfalle erhebl i
che Eigenbeteiligungen der Versicher
ten geleistet werden und die Festbe[fä
ge daher nicht mehr bedarfsgerecht 
sind. Das Gericht weist darauf hin, 
dass die nach §§ 36 Abs. 3, 35 Abs. 5 
~.atz 3 SGB V gebotene jährliche 
Uberpriifung der Bedarfsgerechtigkeit 
des Festbeträge nich t erfolgt. 

3. Ärztliche Verordnung 

Als Problem erscheint auch die rechdi
che Bedeutung der in der Hilfsminel
Richtlinie des Gemeinsamen Bundes
ausschusses genannten är'Lrlichen Ver
ordnung ei nes H il fsmittels. Das SGB 
IX serL[ voraus, dass die leistungsent
scheidung ftir Leistungen zur Teil habe 
vom jeweiligen Rehabilitationsträger 
nach einer eigenen Bedarfsfeststellung 

getroffen wird (§§ 14 Abs. 2 SalZ 1 
und 2, 10 Abs. 15GB IX). Jedenfalls 
für die Sozialversicherungsträger 
Krankenversicherung und Ren tenver
sicherung wird diese Entscheidung 
du rch einen Antrag der versichenen 
Person ausgelöst (§ 19 Satz 1 SGB IV). 

Bei Leistungen der Krankenbehand
lung der geserLlichen Krankenkassen 
wird dieses Grundmuster zumeist 
durchbrachen: Die den Versicherten 
zustehenden Leistungen werden von 
Vertragsärzten konkretisiert und er
bracht oder verord net - zum Beispiel 
Arzneimittel- , ohne dass es eines An
trags oder einer Verwaltungsentschei
dung der Kran kenkasse bedürfte. Die 
Verrragsärzte sind dabei an die Rege
lungen der Gesamtverträge und die 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundes
ausschusses (G-BA) gebunden. In der 
Krankenkassenpraxis wird diese 
Rechtslage oft auf H ilfsmittel zum Be
hinderungsausgleich übertragen. Der 
G-BA ist nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 
SGB V ermächtigt, Richtlinien üher 
die Verordnung von Hilfsmitteln zu 
beschließen. In diesen Richtlinien 
seihst isr envähnt, dass die Krankenkas
se in geeigneten Fällen vor Bewilligung 
durch den MDK prüfen lassen kann, 
ob das H ilfsmittel erforderlich ist (§ 5 
Abs. 3 H ilfsmirrel-RL); in § 8 Abs. 2 
Satz 2 der Richtl inie wird ausdrücklich 
ein Leistungsantrag erwähnt. Bereits 
diese Formulierungen deuten darauf 

" LSG &.ko·Wiiru.rnberg. Un . •. 24 ,1)').2008. 
A~. L 5 Kr 1539/07. 

SG N ... b ... nd.nburg. Un .•. 10.06.2008. 
Az. S ~ RA 114/03. U" v. 10.062008. M . S 4 Ks 39/04. 
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hin. dass die Konkredsierung des Leis
mngsanspruchs auf ein Hilfsminel 
zum Behinderungsausgleich nicht 
beim Vertragsarzt, sondern bei der 
Krankenkasse liege Dies hat das ßse 
in mehreren Emscheidungcn bestärigt: 
"Die verrragsärzrliche Verordnung ei
nes bestimmten Hilfsminels stellt sich 
rechrlich als äml iche Empfehlung dar, 
bindet die Krankenkasse aber im Ver
hältnis zum Versicherten nichr. "H 

Dies gilt sowohl z.ugunslen wie zu
lasten der versicherten Personen: 4 Der 
Vertragsarzr kann den Leistlmgsan
spruch nicht konkretisieren, da er rur 
den Tcilhabeaspckr des Behinderungs
ausgleichs kein Expene ist. Seine Ver
ordnung ist ei ne fachkundige Empfeh
lung, der insbesondere rUf die Er
kenntnis der Funktionsstörung Indiz
wirkung zukommt. Die Krankenkasse 
muss fUf die Fragen des Behinderungs
ausgleichs ggf. im Rahmen der Amts
erminlung andere fachkundige Sach
verständ ige heranziehen. Mit der Ver
ordnung kommen Verrragsärzre zum 
Teil der in § 61 SGB IX normierten 
Berarungspflicht nach und unrerstüt
zen die Krankenkasse bei ihrer Prüf
pflicht fur ei nen Leisrungsbedarf nach 
§ 8 Abs. 1 SGB IX Es wäre zweckmä
ßig, wenn der G-BA in der Hilfsmit
tel-RL deur/icher zwischen dem Hilfs
minel zum Behinderungsausgleich 
und dem Hilfsmittel im Rahmen der 
Krankenbehandlung differenzieren 
wlirde. Beide Lcisrungsansprüche sind 
in § 33 Abs. 1 Saal. 1 SG B V genannr. 
Wahrend beim Hilfsmirrel im Rah
men der Krankenbehandlung ein ech
tCS Verordnungsrecht des Venragsarz-

tes besteht, ist dies beim Hilfsmittel 
zum Behinderungsausgleich - wie dar
gestellt - nich t der Fall . 

4. Hilfsmittelverzeichnis 

Nach § 139 SGB Verstellt der GKV
Spirzenverband ein systematisch 
strukturiertes Hilfsminelsverzeichnis, 
in dem die von der Leistungspflich t 
der Krankenkassen erfassten Hilfsmit
tel aufzuftihren sind . In § 6 Abs. 5 der 
Hilfsmi uel-RL wird ausgefühn, dass 
das Hilfsminelverreichn is insbesonde
re einer dem Gehot der WirtSchaft
lichkeit emsprechenden Verord nung 
dient. Hierbei dient es als Orientie
rungs- und Auslegungshilfe und bietet 
einen rur Vergleichszwecke geeigneten 
Überblick. In der VerwallUngspraxis 
der Krankenkassen und zum Teil auch 
in der Literatur~~ wi rd das Hilfsmirtel
verzeichnis als absch ließend und ver
bindlich dargestell t. Dies en tspricht je
doch nicht seiner Funktion, die allein 
einer schnellen Orientierung VOll Ver
rragsärzren und Krankenkassen in 
typischen Fallen dient. Der GKV-Spit
zenverband ist auch durch § 139 
SGB V nicht ermächtigt, den Leis
tungsanspruch der Versi cherten zu be
grenzen .... Dies hat das BSG in ständi
ger Rechtsprechung geklärt, wie z. ß. 
in der Entscheidung zum Elektromo
bil "Shoprider" ausgefuhrt wurde: 

BSG. U". v.l3.07.2001. 11,. ß 3 K, 66/01 11., S,,~R 
.1·2~OO S 33 Nr.15, Sw.i'!f<'Chr und 1'",,,;, 200), 4S. 

V&!. Su .. <·, in: Ikck.,.1 Kin"""". 5GB V. ~ K 'u S .13 . 

II«krrl Kin,"'"n. EinLrimn,zur Tn. .. ..,pht Gc«,nd· 
h"uf<'Ch •. 15. AuA .. 1008. XXIX. 

JI...<= in: B«kcrl K'nv..,... SCS V.IV 32 ... I.H. l 
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"Ein Ausschluss der Elektromobile aus 
der LeislungspAichr der Krankenkas
sen ergibt sich auch nicht aus ihrer 
Nichtaufnahme in das H ilfsminclver
zeichnis. Dieses dient nicht dazu, den 
Anspruch des Versicherten einzu
schränken. sondern nur als Richt
sch nur und als unverb indliche Ausle
gungshilfe rur die Gerichte. " 47 

5. Stationäre Einrichtungen 

Ein weiteres Rcchrsproblem ist die Ab
grenzung der Leisrungspflichren zwi 
schen der Krankenkasse und stationä
ren Einrichtungen, in denen Versi
cherte leben. Nach Auffassung der 
Krankenkassen und Gerichte kan n die 
Leistungspflichr von Pflege- und Be
hindertencinrichrungcn auch umfas
sen , den Bewohneri nnen und Bewoh
nern Hilfsminel zur Verfügung zu srel
len. Der unminelbare Leistungsan
spruch der Versichen en soll dann 
mangels Bedarf entfallen. Dagegen 
kann jedoch vorgeb rachr werden, dass 
das Ziel von Selbstbest immung und 
gleichberechtigter Teilhabe nichr er
reicht wird, wenn Versichene in Hei
men keine H ilfsmi n el zur eigenen Ver
fugung haben und dass den Versicher
ten kaum effektiver Rechtsschurz. ge
gen ihren Heimträger zur Verfiigung 
steht. In der Rechtsprechung wurde 
diese Streirfrage zugleich als Abgren
zung zwischen den Sphären der Pflege 
und der Rehabilitation ausgetragen. 
De r Versuch des drinen Senats des 
BSe, hierbei zu tau gli chen Abgrcn
zungskri terien zu gelangen, zeigte, 
dass diese Abgrenzung Teil des eigen t
li chen Problems iSt. Wahrend ein Toi-

lertenrollstuhl rur einen Bewohner ei
ne Pflegeheims wegen der größeren 
Selbstbesdmm ung geleisrer werden 
solhe", fuhrte das Gericht in einem 
Streit über ei nen Lagerungsrollslllhi 
aus: 

"Entscheidend isr vielmeh r, dass der 
Klägerin eine verantw'o[Hlngshewllssre 
Emscheidung über das eigene Schick
s.'l l nicht mehr möglich ist, sie also we
gen des Fehlens eigenbesrimmrer Be
srimmungsmöglichkeite n quasi zum 
,Objekt der Pflege' geworden ist. ( ... ) 
Eine Rehabiliration ist dann mangels 
Erfolgsaussichren nicht mehr möglich, 
der Ist-Zustand der Behinderung 
nicht mehr behebbar ... .., 

Diese Ausfuhtllngen sind auf erhebli
che berechtigte Kririk gestoßen~ und 
ze igen, dass die Differenzierung zwi
schen Rehabilirarion und Pflege vom 
GeserLgeber neu zu konzipieren und 
zu übenvinden ist. In der Rechtsan
wendung und Rech rsprechung wur
den sie zum Teil auch auf Einrichtun
gen der Behinderrenhilfe angcv.tandt.sl 

Im Gesetz.gebungsverfahren 'Zum 
GKV-WSG wurde eine gesengehcri
sche KlarsteIlung versucht, die jedoch 
ihrerseits terminologisch zweifelhaft 

BSC. U" .•. 0.1. 11. 19'}'). AL 113 K, 16/'99 R; .",h fij , 
<l .. I-/, Ir,.", ,,,.llu, K"nl«nl>< h. n<ll un, . ßS{;. Un. ~ 
0.1.08.2006. N. II J K, l~IO~ R. S,uR ~·lSOO S J3 
Nr 13; s.,;,.I11.",h, unJ P,ui, 2()ij(,. 782. 

6SG. U". v. 28.0S.21)(n. At. ß J Kr .MI10~ R. FEVS 51. .". 
8S<;. Ulf. v. l2_07.2004. At.. ß 3 Kr ~03 R. $o,R 
~·HOO S Jj 1",. S. novs x.. 1; N/-S 21m. ~ II. 

r-:orbc<. Schum>ehcr.!WII-! 2004. In; Roben 1WIb.",h. 
Plkx<~h. ZOOS . .. 2. 

5(; l.cif'.i,. Ulf . y. ~.07.2006. Ar.. S II K, 20SI!» 
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iSt und die Streitfragen nicht absch lie
ßend klären kann: 

"Der Ansp ruch auf Versorgung mit 
Hilfsmineln zum Behinderungsaus
gleich hängt bei stationärer Pflege 
nicht davon ab, in welchem Umfang 
eine Teilhabe am Leben der Gemein
schaft noch möglich ist; die Pflicht der 
starionären Pflegeein richtungen zur 
Vorhaltung von Hilfsmineln und Pfle
gehilfsmitteln, die fUr den üblichen 
Pflegebetrieb jeweils notwendig sind , 
bleibt hiervon unberührt. " (§ 33 Abs. 
I 5ac, 2 5GB V) 

Geklärt erscheint jedenfalls, dass in al
len Fall en, in denen die Bewohnerin
nen und Bewohner von Heimen Hilfs
mittel zu individuellen Zwecken in
nerhalb wie außerhalb der Heimsphä
re benurzen, der Leistungsanspruch 
nicht durch ei ne Vorhaltepflicht ge
schmälert wird.S

! Richtigerweise wi rd 
man die Vorh altepAicht der Heime auf 
PAegehilfsminei im Sinne des 5G B XI 
und ggf. Hilfsmittel zur Krankenbe
handlung im Sinne des 5GB V be
schränken müssen, während Hilfsmit
tel zum Behinderungsausgleich stets 
vom ersten Teil des Sarzes in § 33 Abs. 
I Sarz 2 SG B Verfasst sein müssten. 

6. leistungserbringungsrecht 

Tradirionell sind die Lcistungserbrin
ger von Hil fs mitteln Vertragspartner 
der Krankenkassen, wobei diese mit al
len geeigneten Leistungserbringern 1.1I 

kontrahieren haben .!' Trorz der Fest
beträge hat der Geserzgeber die Mög
lichkeit einer wirtschaftlicheren Er
bringu ng von Hilfsmitteln nicht als 
ausgeschöpft angesehen und mit dem 

GKV-W5G in § 127 Ab,. 1 5GB V 
festgeschrieben, dass die Kranken kas
sen die Verträge ausschreiben sollten, 
wenn dies 'Zur Gewährleistung eine r 
wirtschaftlichen und in der Qualität 
gesicherten Versorgung 'Zweckmäßig 
ist. Nach kontroversen Diskuss ionen 
hierüber ist diese Regelung durch das 
GKV-OrgWGzum I. Januar 2009 da
hin geändert worden, dass die Kran
kenkassen die Verträge nicht mehr aus
schreiben sollen, sondern können. ~ 
Unverändert geblieben ist die Festle
gung, dass Ausschreibungen nicht 
zweckmäßig sind , wenn Hilfsminel 
fur einen bestimmten Versicherten in
dividuell angefertigt werden oder 
wenn die Versorgung einen hohen 
Diensdeisrun gsanreil hat (§ 127 Abs. I 
Sarz 4 SGB V). In diesem Fall bleibt es 
bei der bisherigen Form der Regelver
sorgu ng. 

Fragl ich bleibt, ob durch Ausschrei
bungen das Wunsch- und Wahlrecht 
der Versicherten eingeschränkt werden 
darf. Eine solche Folge ist immer dann 
'ZU befürchten, wenn die Krankenkasse 
sich du rch die Aussch reibung nicht 
zwischen völlig standardisierten , son
dern zwischen unterschiedlichen 
Hilfsmitteln enrscheider. Auch in die· 
sem Fall wäre es möglich, dass - wie 
beim Fehlen eines Leistungserbrin-

~ Bse. u". v. 06.06.100Z. A,_ B 3 Kr 67101 R. So.Jl. 
}·2500 § 33 Nr 43: IISGF. ~9. 27 1: in Wd, ... ",wkkJung 
von BSG. U". v. 10.02.2000. AL 1:13 K, 2GJ9~ R.. 
BSCE 85. 287. 

V~. Mulm< Plan,." .... So,l.I, ... h, .ku.dl lOO9. 7. 12. 

Vgl. Muh.< Pt..n,hoh. ~..,bun~ OOn ~I ilfuni"dn 
n.oct. § 117 Ah.. I s.tt 1 5C..II V j • ..baonck", ruf die 
V~U"B in .. "'''''' ..... f .... ,iohtu"Ff!. So.ri.h..,h, 
2k,ud.1 2009. 71[ 
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gun gsvenrages - das Wunsch- und 
Wahlrecht der leisrungse rbringu ngs
rechdichen Regelung vorgeht, wenn 
der Versicherte das Hilfsmin el beim 
durch die Ausschreibung bestimmten 
Leisrungserbringer nicht zu gleichen 
Bedingungen beziehen kann~~ und da
her ein berechtigtes Interesse hat, das 
Hilfsmittel nicht beim Ausschrei
bungsgewinner zu erhalten ~ . 

Es besteht gleichwohl faktisch die Ge
fahr, dass trorL des gesetzlichen Be
kenn tnisses zu Wirtschaftlichkeit und 
Qualität die Zahl der Anbieter sinkt 
und ein nurzergesteuerter Qualitäts
wetrbewerb eingeschränkt wird . Die 
Selbstverwaltungsorgane der Kran
kenkassen sollten daher genau darauf 
achten, in welchen Fällen sie das Mit
tel der Ausschreibung nutzen wollen 
und in welchen Fällen ei ne plural orga
nisierte Versorgung W irtSchaftlich kei t 
und Qualität besser erreichen und för
dern kann . 

IV. Ausblick 
Die vorgestel lte Auswah l von Rechts
problemen zeigt, dass das Hilfsminel
recht insbesondere der Krankenkassen 
von zahlreichen Konflikten geprägt 
und vom Gesetzgebe r nicht immer 
hinreichend klar strukturien worden 
isr. Aus Sicht der Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen sollte 
geprüft werden, ob die Zuständigkei
ten vereinfacht werden könnten , etwa 
indem Hilfsm ittel einer Leistungs
gruppe nur einem Träger zugeord net 
werden. Gegenwärrig besteht nicht 
einmal eine Vorrangregelung zwischen 
Kranken- und Rentenversicheru ng. 

weil § 40 Abs . 4 SGB V nur fur Reha
bilitation in Einrichtungen gilt. Ange
sichts der Rechtsprechung des BSG, 
die mei m, der Leistungsumfang beider 
li-äger der med izinischen Rehabilitati
on könne divergierenS7

, ist den meisten 
erwerbstätigen Leistungsberechtigten 
zu r AntragsteIlung bei der Rentenver
sicherung zu raten. 

Die rehabilitative J-liIfsmittelversor
gung sollte stärker mit anderen Leis
tungen der Rehabilitation und Teilha
be vernetzt werden, wie dies nach der 
Norm zur Teilhabeplanung (§ 10 Abs. I 
SGB IX) bereits vorgesehen ist. Eine 
Vernetzung mit Pflege und Akutbe
hand lung ist ebenfalls erforderlich, 
setzt jedoch zu nächst voraus, dass d ie 
Leiscungsansprüche angemessen abge
grenzt werden, damit die Koordina
tion nicht durch Zuständigkeitssrreit 
belastet wi rd. 13 Erforde rlich ist auch, 
den Schutz der privaten Krankenversi
cherung an denjenigen der gesetzli
chen Krankenversicherun g anzuglei
chen. \9 

Um das Hilfsmirtelrecht zum Behin
derungsausgleich angemessen in das 
Recht der Rehabi litation und Teilhabe 
zu integrieren, sind der moderne Be
hinderungsbegrifT mit seiner Teilhabe-

D .. " BSG, Un. v. 23 .1)1.2003. A,. B.3 Kr 7/02 R. 
SoL R 4.2WO § 33 N •. 1: BSGE 80. 220: 5Gb 2003. 68~. 

Vgl. Bu''''' in: Ikdcrl lG ng=n, SG B V.IU 11 '.U S .>3. 

BSG. Ur\. y. 21.08.2008, A •. B 13 R 3jIß7 R; du,,: 
Fdi. WeI,i. !QPR- Di.k" .. ion.fo' um AN •. 712009 

Vgl. nu, BSG. Un. v. 1 ).11. 2007. AY" B 3A )/07 R. 
SotR 4-2500 § 33 N •. 16 wr Abgrcn<u ng von Hilf,mi,· 
[tin der K •• nkt nk .. ",n und Je< Pfkg.k .... n. 

Vgl. nu, IISG. Un . v. 10.11.2005. Al. B 3 P 10/04 R. 
So.R 4·3300 S 41) N •. 2: SGb 200G, 488. 
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orientierung, der soziale und techn i
sche Forrschritt angemessen im Leis
tungsrecht zu rezipieren. Eine Hil fs
miuelversorgung auf dem Niveau ei
nes Basisausgleichs verfe hl t Selbstbe
stimmung und gleichberechtigte Teil
habe, belastet vor allem sozial schlech
ter gestel lte Versicherte und verursacht 
Mehrkosten in anderen Leistu ngsbe~ 
reichen. Individuelle Leistungsansprü
che müssen Vorrang vor Instrumenten 
des Leistungserbringungsrechts wie 
Festbeträgen. dem Hilfsmirrelver
zeichn is und Ausschreibungen haben. 
Das Leistungserbringungsrecht ist auf 
einen Wettbewerb um Qualität und 
Wirtschaftlichkeit auszurich ten. 

Dazu kommt. dass der technische Fort
schritt bei unterstützenden Technolo
gien nicht - wie in anderen Bereichen 
des Gesundheitswesens - als Kosten
treiber zu furchten ist. Vielmehr kön
nen erhebliche Einsparungen erreicht 
werden, wenn behinderte Menschen 
unabhängiger von Medizin und Pflege 
werden und besser an Gesellschaft und 
Arbeitsleben teilhaben können. Nicht 
zuletzt deshalb zählt es nach Art. 4 
Abs. llit. g der Behindertenrechtskon
vention zu den Pflichten der Vertrags
staaten, "Forschung und Entwicklung 
fur neue Technologien, die ru r Men
schen mit Behinderungen geeignet 
sind, einschließlich Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Mob i
litätsh ilfen, Geräten und unterstützen
den Technologien, zu betreiben oder 
zu fo rdern sowie ihre Verfugbatkeit 
und Nutzung zu fordern und dabei 
Tech nologien zu erschwinglichen Kos~ 
ten den Vorrang zu geben." 

Gemessen an dem umfassenden Ver~ 
ständnis der Behindertenrechtskonven~ 
tion ist auch zu prüfen. ob die Abgren~ 
zu ng zwischen Hi lfsmitteln als körperli~ 
ehen Gegenständen und Dienstleistun~ 
gen6U im Leisnmgsrecht noch zeitgemäß 
ist und dem Stand der Technik und Er~ 
kenntnisse entspricht. Oft führt eine 
Kombination aus Technik und Dienst~ 
leistungen zu bestmöglicher Wirksam~ 
keit und Wirtschaftlichkeit. Will man 
nicht - wie bei den Gebärdensprachdol
metschern - die Diensdeistungsanteile 
wirksamer Unterstützung umständlich 
einzeln im Gesetz aufzählen. ist auch in
soweit eine Reform zu erwägen. 

Eine strukturierte Neukodifikation 
des Hilfsmirrelrechts bei begrenzter 
Sachreform wäre angezeigt. Barriere
freiheit beginm hier mit einem ei nfa
cheren Recht. 0 
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